
1. bekrlifllgt die Souveränität der Islamischen Bundesre
publik der Komoren f1ber die Insel Mayotte; 

2. bittet die Regierung Frankreichs. sich an die Ver
pflichtungen zu halten, die sie vor der Volksbefragung f1ber die 
Selbstbestimmung des Komoren-Archipels am 22. Dezember 
1974 im Hinblick auf die Achtung der Einheit und territorialen 
Unversehrtheit der Komoren eingegangen ist; 

3. {orden. daß die vom Präsidenten der Französischen 
Republik zum Ausdruck gebrachte Bereitschaft, sich aktiv um 
eine gerechte Lösung der Mayotte-Frage zu bemflhen, in die 
Tht umgesetzt wird; 

4. bittet die Regierung Frankreichs 1I/lChdrilcklich. die 
Verhandlungen mit der Regierung der Komoren zu beschleuni
gen. um die effektive und haldige Wtedereingliederung der 
Insel Mayoue in die Komoren sicherzustellen; 

5. ersucht den Generalsekretllr der Vereinten Nationen, 
hinsichtlich dieses Problems stIlndig Verbindung zum Ge
nera1sekretllr der Organisation der afrikanischen Einheit zu 
halten und im Zuge der Bemflhungen um eine ftiedliche 
VerhandlungslÖSUBg dieses Problems seine Guten Dienste zur 
VerflIgung zu stellen; 

6. ersucht den Genera1sekretlIlll4fJerdem, der General
versamm1ung auf ihrer fllnfzigsten Tagung f1ber diese Angele
genheit Bericht zu erstatten: 

7. beschließt. den Punkt "Frage der Komoreninsel 
Mayotte" in die vorlllufige Tagesordnung ihrer fllnfzigsten 
Thgung aufzunebmen. 

69. Plenarsilvmg 
28. November 1994 

4912L WirfsclJafIssonderldJfe fiir bHlh ..... le Linder oder 
RegIonen 

A 

WnusCllAFl'SHlLFll FÜR S'IlVJBN. Dm VON DER DuRCH
FOHRUNG DER REsoLUTIONEN DES SICHllRHlllTSRATS 
BETROFFEN SIND. MIT DBNEN SANKTIONEN OBGI!N Dm 
BUNDESREPUBIJKJUGOSLAWlEN (SERBmN UND MONTENE
GRO) VERHÄNGT WURDEN 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf die ßestimmlJIlgen der Artikel 25. 48. 49 
und 50 der Charta der Vereinten Nationen, 

sowie unter Hinweis auf die Resolution 843 (1993) des 
Sicherheitsrats vom 18. Juni 1993. in der der Rat den nach 
seiner Resolution 724 (1991) eingesetzten Ausschuß mit der 
PrOfung der Hilfeantriige der MitgliedShulft\J! gemäß Artikel 50 
der Charta betraut hat, 

ferner unter Hinweis auf die Resolution 943 (1994) des 
Sicherheitsrats vom 23. September 1994. in der der Rat den 
AUS'lChuB nach Resolution 724 (1991) gebeten hat, geeignete 
vereinfachte Verfahren anzuwenden, um die PrOfung von 
Anlrllgen hinsichtlich legitimer humanitärer Hi1fs(jeferungen 
zu beschleunigen, 

unter Hinweis auf die Empfehlungen des Ausschusses des 
Sicherheitsrats nach Resolmion 724 (1991) betreffend Jugo
slawien, die aufgrond der gemliß Artikel 50 der Charta beim 
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Sicherheitsrat eingegangenen HiIfeantriige bestimmter Stsaten 
ausgearbeitet wurden, die mit besonderen wirtschaftlichen 
Problemen konfrontiert sind, 

in Bekrlifllgung ihrer Resolution 481210 vom 21. Dezember 
1993 über Wutscbaftsbilfe für Stsaten, die von der Durch
fflhrung der Resolutionen des Sicherheitsrats betroffen sind, 
mit denen Sanktionen gegen die Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) verhl1agt wurden, in der sie die 
genannten Empfch1ungen des Ausschusses des Sicherheitsrats 
unterstützt und alle Stsaten aufgerufen und die zustlIndigen 
Organe und Sonderorganisationen des Systems der Vereinten 
Nationen gebeten hat, diese Empfehlungen zu befolgen, 

In WUnlJgung der Anstrengungen der internationalen 
Finanzinstiunionen und derjenigen Stsaten, die auf den Appell 
des Generalsekretärs reagiert und in ihren Unterst6tzungs
programmen für die betroffenen Stsaten die besonderen 
wirtschaftlichen Probleme berücksichtigt haben. die sich 
aufgrnnd der Anwendung der Saaktionen ergeben, 

sowie In WUnlJgung der Maßnahmen, die von den zwi
schenstaatlichen und regionalen Organisationen. insbesondere 
der Konferenz Ober Sicherheit und zusammenarbeit in Europa 
und der Europäischen Union, sowie im Rahmen der Mittel
europäischen Initiative unternommen werden, um den betrof
fenen Staaten beim Ausbau der regionalen Verkehrs- und 
Kommunikationsinfrastruktur behilflich zu sein, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
vom 9. §eptember 1994 Ober die Derchfilhrung der Resolmion 
481210" und insbesondere von den darin enthaltenen Schluß
folgerungen. 

Im Vertrauen cIannif, daß die Mitgliedstaatell der Vereinten 
Nationen in Befolgung des Artikels 49 der Charta einander bei 
der Durchfilhrung der vom Sicherheitsrat beschlossenen Maß
nahmen Beistand leisten werden, 

1. gibt Ihrer Besorgnis Ausdruck f1ber die anbsltenden 
besonderen wirtschaftlichen Probleme. mit denen bestimmte 
Stsaten konfrontiert sind, insbesondere die an die Bnndesre
publik Jugoslawien (Serhien und Montenegro) angrenzenden 
Stsaten, die anderen Donauanrainerstn und alle anderen 
Stsaten in der Region, die von den nachteiligen Auswirkungen 
betroffen sind. die sich aus dem Abbruch ihrer Wutschafts
beziehungen zu der Bundesrepublik Jugoslawien und aus der 
Unterbrechung der traditionellen Verkehrs- und Kommunika
tionsverhindungen in diesem 1l:i1 Europas und den anbslten
den nachteiligen Auswirkungen auf die Volkswirtscbsften 
dieser Staaten ergeben: 

2. anerkennt die dringende Notwendigkeit konzertierter 
Maßnahmen seitens der internationalen Gemeinschaft mit dem 
Ziel, den besonderen wirtscbaftlichen Prohlemen der betroffe
nen Staaten in Anbelracht des Ausmaßes dieser Probleme und 
der itachteiligen Auswirkungen der Saaktionen auf diese 
Stsaten wirkaamer zu begegnen; 

3. bittet die interoationalen Finanzinstitutionen, den 
wirtschaftlichen Prohlemen der betroffenen Stsaten, die sich 
aus der Anwendung der Saaktionen und den nachteiligen 
sozialen Auswirkungen ergeben. weiter besondere Beachtung 
zu schenken und unter anderem zu überlegen, 

.. A/49ßS6. 



20 

a) wie die bestehenden Fazilitliten des Intemationalen 
Wllhrungsfonds den betroffenen Staaten dabei von Nutzen sein 
könnten, ihre besonderen wir1schaftlichen Probleme zu 
mildern; 

b) wie die fIlr 1995 anberaumten Thgungen der Bera
tungsgruppen der Internationalen Bank fIlr Wiederaufbau und 
Entwicklung den betxeffenden UIndem weiter dabei bebilflich 
sein könnten, zusIItzliche Mittel zur Milderung der ihnen 
entstandenen Verluste und Kosten zu mobilisieren; 

4. ersucht die zuständigen Organe, Programme und 
Sonderorganisat des Systems der Vereinten Nationen, bei 
der Programmierung ihrer Entwicklongsaklivitliten die beson
deren BedIIrfnisse der betroffenen Staaten zu berilcksichtigen 
und zu erwägen, ihnen Hilfe aus ihren Sonderprogrammitteln 
zu gewllhren; 

5. ruft alle Staaten erneut auf, den betroffenen Staaten 
sofortige technische, finanzielle ond materielle Hilfe zu 
gewiilu:en, om die nachteiligen Auswirknngen der Anwendong 
der Sanktionen gegen die Bondesrepublik Jugoslawien 
(Serbien ond Montenegro) auf ihre Volkswir1schaften zu 
mildem, indem sie unter anderem die GewlIhrong von Hllfe fiIr 
die Förderung der Exporte der betroffenen Länder und fIlr die 
Förderung von Investitionen in diesen Ländern in Erwiigong 
ziehen; 

6. ersucht den Generalsekretär, von den Staaten ond den 
in Betracht kommenden ÜIganen ond Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen auch weiterhin regelmäßig 
Informationen über die Maßnahmen einzuholen, die sie 
ergtiffen haben, om die besonderen wirtschaftlichen Probleme 
der betroffenen Staaten zu mildem, ond dem Sicherheitsrat 
darllber Bericht zu erstatten sowie der GeneraIversammlong 
auf ihrer fllnfzigsten Thgung einen Belieht über die Durch
fUhrong dieser Resolution vorzuIegen. 

B 

74. Pknars/tvmg 
2. Dezember 1994 

FINANZIBRUNG DER PALÄSTlNBNSISCIIEN PoLIzEI 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48/213 vom 
21. Dezember 1993 über Hilfe fIlr das palllstiuensische Volk, 

Kenntnis nehmend von der Schaffung der palilstinensischen 
Polizei gemäß der am 13. September 1993 in Washington 
onterzeichneten Grondsatzerklärung über Regelongen betref
fend eine vorläufige Selbstregierong43 und dem am 4. Mai 
1994 in Kairo onterzeichneten Abkommen über den Gaza
Streifen und das Gebiet von JeLicho", 

sowie Kenntnis nehmend von der Einsetzung des Ad-hoc
Verbindongsausschusses gemäß der am 1. Oklober 1993 In 
Washington abgehaltenen Konferenz zur Unterstlltzong des 
Ftiedens im Nahen Osten, 

" A/48/486-S/26SIiO. ADhong; _ 0ff/cIal Records uf the St1C1UIty 
CounciI. ForIy-eIgirth Year, I/uppk1mentjbr October, Nov_r anti DecemlJJJr 
1993. Ilolmment S/26S6O • 

.. A/49118O-S119941727, Anhang; _ 0ff/cIal Records uf the St1C1UIty 
Councl/, Forty-nInth Year. Supplenumt jbr AprIl. May anti JUlIS 1994. 
Dokunumt $11994/727. 

bn BewqfItsein der Notwendigkeit, einen Mechanismus fIlr 
die Bezablong der palIlstinensischen Polizei zu schaffen, 

1. ersucht den Genernlsekretllr, unter gebfJlmmder 
Berllcksichtigong der Notwendigkeit einer genauen Buchfilh
nmg ein Organ der Vereinten Nationen zu bezeichnen, das fIlr 
einen spIltestens Ende MIIrz 1995 ablaufenden Zeitraum mit 
der Auszahlong der freiwilligen Beiträge betraut wird, die von 
den Gebero im IJchte der Aktivitliten des Ad-hoc-Verbin
dongsausschusses fIlr die Gebälter und andere An1aufkosten 
der palIlstinensischen Polizei geleistet werden; 

2. ermutigt alle Mitgliedstaaten, über das bezeichnete 
Organ der Vereinten Nationen Mittel fIlr diesen Zweck 
bereitzuste1len; 

3. ersucht den Genernlsekretllr tlIfIJerdem, über die 
DurcbfUhrong dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

C 

74. Pknars/tvmg 
2. Dezember 1994 

BESONDERE NOTIIILFI! FOR Dm WIRTSCIIAFl'LICIIB 
Gl!SUNDUNG UND DBN WmnBRAUFBAU BURUNDIS 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48/17 vom 
3. November 1993 und 49n vom 25. Oklober 1994 betxeffend 
die Sitoation in Burondi, 

In der ErwlJgung, daß die politische Krise, die Burondi seit 
Oklober 1993 erfaßt hat, schlIdliche Auswirkongen auf seine 
W'ntschaft gehabt hat, wie insbesondere die Zerstörung eines 
Großteils der sozialen und wirtschaftlichen Infrastruktur, das 
schleppende Thmpo der Produktionstätigkeiten und der steile 
R/lckgang der öffentlichen Einnabmen zeigen, 

sowie unter Hinweis darauf, daß sieh Burondi vor der Krise 
durch die Effizienz seiner makroökonomischen Verwaltung 
ausgezeichnet hat, 

feststeUend, daß Burondi sich bemüht, die nachteiligen 
Auswirkongen der jllngsten politischen Unruhen auf seine 
W'trtschnft abzumildem, und somit wesentlich zur Behebong 
der Sitoation beigetragen hat, 

Ilberzeugt, daß das Land fiibig ist, im Rahmen seines 
Strukturanpassungsprognunms merkbare wir1scbaftliche Lei
stungen zu erzie1en, 

sowie davon Ilberz,eugt, daß die jllngste Bildong einer 
KoaIitionsregierong eine rasche wir1schaftliche Gesundung 
und iMen wirksamen Wiederaufbau erhoffen lIißt, 

jedoch berfJckslchtigend, daß es in Anbetracht der on
zureichenden wir1schaftlichen ond finanziellen Ressourcen 
Burondis der fortgesetzten Hilfe der internationalen Gemein
schaft bedarf, damit die von der nenen KoaIitiODSregierong 
festgelegten PlIine und Programme durchgefllhrt werden 
können, 

1. dankt allen Staaten, den Institutionen der Vereinten 
Nationen sowie den zwischenstaatlichen ond nichtstaatlichen 
Organisationen für die humanitllre Nothilfe, die sie Burondi 
seit Beginn der Ktise gewährt haben; 

2. bittet alle Staaten, die Institutionen der Vereinten 
Nationen sowie die zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen 
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Organisationen, Burundi wirtschaftliche, finanzielle, materielle 
und tecbnisclte Hilfe fOr die wirtscbaftliche Gesundung und fOr 
den Wiederaufbau der verschiedenen Infrastrukturen zu 
gewlibren, die im Verlauf der Krise beschädigt oder zerstört 
wurden; 

3. ersucht den GeneraIsekretllr, in enger Zusammenarbeit 
mit dem Generalsekretär der OrganisatIon der afrikanischen 
Einheit die Aktivitäten zu koordinieren, die vom System der 
Vereinten Nationen durchgefllhrt werden, um den Bedilrf
nissen des Volkes von Burundi enl8preChend nachzukommen 
und die HiIfe der internationalen Gemeinschaft zu mobilisie
ren; 

4. ersucht den Generalsekretär fl14ßerdem, der General
versammlung auf ihrer flinfzigsten Thgung über die Durch
filbrung dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

5. beschUeßt, auf ihrer flinfzigsten Thgung die Frage der 
Sonderhilfe fOr die wirtschaftliche Gesundung und den 
Wiederaufbau Burundis zu behaudeln. 

D 

HILFE FÜR MOSAMBIK 

Die Generalversammlung, 

74. Plenars/lvmg 
2. Dezember 1994 

unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicherheitsrats 386 
(1976) vom 17. März 1976 und 782 (1992) vom 13. Oktober 
1992, 

sowie unter Hinweis auf ihre diesbeztlglichen Resolutionen, 
insbesondere die Resolutionen 451227 vom 21. Dezember 
1990 und 47/42 vom 9. Dezember 1992, in denen sie die 
internationale Gemeinschaft eindringlich aufgefordert hat, dem 
Aufruf um Hilfe fOr Mosambik wirksam und großzfigig zu 
enl8preChen, 

In Bekrliftigung der in der Anlage zu ihrer Resolution 
46/182 vom 19. Dezember 1991 enthaltenen Grundsätze fOr 
die humanitäte Hilfe, 

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 4sn vom 
19. Oktober 1993 über Hilfe bei der Minenriiumung sowie mit 
großer Sorge über die \b"breitung von T .andmineß in Gebie

. ten, die in Mosambik Kriegsschauplätze waren, 

eingedenk der im Dezember 1992 in Rom abgehaltenen 
Geberkonferenz und der im Juni 1993 in Maputo veranstalte
ten Anschlußtagung, deren Hauptzweck es war, fOr Program
me zur Unterstützung der W!ederansiedlung und Wtederein
gliederung von rUckkebrenden Flüchtlingen, Binnenver
triebenen und demobilisierten Soldaten in der Kriegsfolgezeit 
Mittel zu mobilisieren, 

sowie eingedenk der Pariser Erklärung und des Aktions
programms fOr die neunziger Jahre zugunsten der BIß wenig
sten entwickelten Länder", die von der Zweiten Konferenz der 
Vereinten Nationen über die BIß wenigsten entwickelten 
Länder BIß 14. September 1990 verabschiedet wurden, 

betonend, daß die humanitäte HiIfe in Anbetracht des 
anhaltenden Prozesses der Repatriierung, Wiederansiedlung 

" AlCONF.1471lS._TeIJ. 

und Wiedereing1iederung der rUckkebrenden Flüchtlinge, 
Binnenvertriebenen und demobilisierten Soldaten kontinuier
lich unterstützt werden muß, 

sowie betonend, daß Mosambik einen verheerenden Krieg 
überstanden hat und daß eine angemessene Reaktion auf die 
derzeitige Situation im Lande eine beträchtliche internationale 
Hilfe erfordert, die in umfassender und integrierter Weise 
gewährt wird und bei der die humanitäre Hilfe mit WI11SChafts
hiJfe fOr den nationalen Wiederaufbau und die Entwicklung 
verbunden wird, 

mit Dankbarlcelt davon Kenntnis nehmend, daß die zustlin
digen OrganisatIonen des Systems der Vereinten Nationen 
sowie zwischenstaatliche und nichtstaatliche OrganisatIonen 
Ressourcen fOr ein konsolidiertes Programm 'mmanitllrer Hilfe 
fOr Mosambik in der Kriegsfolgezeit mobilisiert und zu
gewiesen haben, 

erfreut über die Rolle, die alle Parteien und das Volk von 
Mosambik ganz allgemein bei der Durchfilbrung des BIß 
4. Oktober 1992 in Rom unterzeichneten Allgemeinnn Frie
densabkommens fOr Mosambik" gespielt haben, dessen 
wichtigste Ziele die Herbeifllhrung eines dauerhaften Friedens, 
die Stlirkung der Demokratie und die F!lrderung der nationalen 
Aussöhnung in dem Land sind, 

nach Beluzndlung des Berichts des Genera1sekretllrs vom 
16. September 1994 über Hilfe fOr Mosambik", 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des GeneraIsekretlI; 

2. dankt allen Staaten sowie den zwischenstaatlichen und 
nichtstaatlichen OrganisatIonen, die Mosambik HiIfe gewllhrt 
haben; 

3. stellt mit GeTUJ.gtuung fest, daß in Mosambik mit 
UntAirstützung der Vereinten Nationen und in enger Zu
sammenarbeit mit den Regierungen und zwischenstaatlichen 
und nichtstaatlichen Organisationen ein Minenrliumprogramm 
durchgefilhrt wird, und fordert die internationale Gemeinschaft 
nachdr!lcklich auf, auch weiterhin die erforderliche Unterstüt
zung fOr die erfolgreiche Durchfilbrung des Minenräum
programms in diesem Land zur Verfllgung zu stellen; 

4. spricht dem Volk von Mosambik fOr seinen Einsatz 
und seine unermi1d1ichen Anstrengungen zur Herbeifllhnmg 
von dauerhaftem Frieden und Stabilität in dem Land ihre 
Anerkennung aus; 

5. verleiht ihrer Befriedigung Ausdruck über die erfolg
reiche Durchführung des t\llgemeinen Friedensabkommens fOr 
Mosambik, das ein günstiges Umfeld fOr die Herbeifllhnmg 
eines dauerhaften Friedens, die Stlirkung der Demokratie, die 
F!lrderung der nationalen Aussöhnung und die Durchfilbrung 
eines Programms des nationalen Wiederaufbaus und der 
Entwicklung in Mosambik geschaffen hat; 

6. begrf4llt die erfolgreiche Durchfilbrung des All
gemeinen Friedensabkommens, die in der Abhaltung von 
Mehrparteienwablen im Oktober 1994 in dem Land ihren 
Höhepunkt gefunden hat; 

1.. fordert die internationale Gemeinschaft sowie die 
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen OIganisationen auf, 

... SIehe SI24635 und KoIr.l; _ 0jfidaJ _ uflhe Se<urlIy Cotmd1, 
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Mosambik durch finanzielle, materielle und technische 
Unterstützung bei der Repatriierung der Flüchtlinge und der 
Wiederansiedlung und Wiedereingliederung der rilckkehren
den Flüchtlinge, Binnenvertriebenen und demobilisierten 
Soldaten auch weiterhin großzügige Hilfe zu gewähren; 

8. appelliert an die internationale Gemeinschaft, die 
Regierung und das Volk von Mosambik in ihren Anstrengun
gen zur Herbeiführung von dauerhaftem Frieden und Demo
kratie sowie zur Förderung eines wirksamen Programms des 
nationalen W'tederaufbaus und der Enlwick1ung in dem Land 
zu unterstützen; 

9. ersucht den GeneraIsekretllr, in enger zusammenarbeit 
mit der Regierung Mosambiks 

a) seine Bemühnngen um die Mobilisierung interna
tionaler Hilfe für den nationalen Wiederautbau und die 
Enlwicklung Mosambiks fortzusetzen; 

b) für die Koordinierung der Aktivitäten des Systems der 
Vereinten Nationen Sorge zu tragen, um eine angemessene 
Reaktion auf den Bedarf Mosambiks an hnmanitärer Hilfe und 
auf dem Gebiet der Enlwicklung zu gewährleisten; 

c) einen Bericht über die internationale HiIfe für den 
nationalen Wiederaufbau und die Enlwicklung Mosambiks zur 
Vorlage an die einundfilnfzigste Thgung der Generalversamm
lung zu erstellen. 

E 

93. Plenarsitzung 
20. Dezember 1994 

HILFE BEl DER NORMALISIERUNG DER VERHÄLTNISSE 
UND BEIM WIEDERAUFBAU IN LmERIA 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/232 vom 
21. Dezember 1990,46/147 vom 17. Dezember 1991,47/154 
vom 18. Dezemher 1992 und 48/197 vom 21. Dezember 1993, 

Kenntnis nehmend von der Resolution 950 (1994) des 
Sicherbeitsrats vom 21. Oktober 1994, in der der Rat nnter 
anderem beschloß, das Mandat der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Liberia bis zum 13. Januar 1995 zu 
verlängern, in der er alle Parteien aufrief, die Feindseligkeiten 
einzustellen und sich auf einen Zeilplan für die Entwaffnung 
und Demobilisierung zu einigen, und in der er die liberianische 
nationale Übergangsregierung nnd alle Liberianer aufrief, auf 
eine politische Einigung und die nationale Aussöhnung 
hinzuarbeiten, 

nach Beluuullung des Berichts des Genera1sekretllrs vom 
7. Oktober 199448

, 

in ward/gung der anhaltenden Bemühungen, die die 
W'rrtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten im 
Hinblick auf eine Beilegung des Konflikts und die Wiederher
stellung von Frieden und Stabilitlit in Liberia unternimmt, 

sowie in Wardlgung der positiven Rolle des Präsidenten 
Ghanas in seiner Eigenschaft als derzeitiger Vorsitzender der 
W'rrtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten bei den 
Bemühungen um die Wiederingangsetzung des Friedens-

.. A/49/466. 

prozesses und die Erarbeitung einer dauerhaften Lösung des 
Konflikts, 

feststellend, daß die Hilfsm.ßl1lIhmen, insbesondere im 
Landesinneren, trotz der Einleitung eines tragfähigen landes
weiten Nothilfeprogramms nach wie vor durch Sicherheits
und logistische Probleme behindert werden, was den Übergang 
von der Nothilfe zum W'tederautbau und zur Enlwicklung 
verhindert hat, 

emsthojt besorgt über die verheerenden Auswirkungen des 
lange andauernden Konflikts auf die sozioökonomischen 
Gegebenheiten in Liberia und im Hinblick auf die dringende 
Notwendigkeit, zur W'lCderherstellung normaler Verhältnisse 
grund1egende Sektoren des Landes in einer Atmosphäre des 
Friedens und der Stabilitlit wiederaufzubauen, 

in Anerkennung der Wichtigkeit der Verpflichtung aller 
Parteien und Splittetgruppen auf den Friedensprozeß sowie der 
Notwendigkeit, ein günstiges Umfeld zu schaffen, in dem die 
Anlieferung von Hilfsgütern möglich ist, 

1. spricht den Mitglied .... ten sowie den internationalen 
und nichtstaatlichen Organisationen Ihren Dank aus, die den 
Aufrufen der Liberianischen nationalen Übergangsregierung 
und des Genera1sekretllrs zur Gewährung von Nothilfe 
entsprochen haben und dies auch weiterhin tun; 

2. spricht fJ14ßenlem dem Generalsekretllr Ihren Dank aus 
für die Anstrengungen, die er weiterhin unternimmt, um die 
internationale Gemeinschaft, die Vereinten Nationen und 
audere Organisationen zu veranlassen, Liberia Nothilfe zu 
gewähren, und bittet nachdrilcklich um die Fortsetzung dieser 
Hilfe; 

3. fordert die internationale Gemeinschaft sowie die 
zwischenstaatlichen Organisationen auf, Liberia technische, 
finanzielle und sonstige HiIfe bei der Repatriierung und 
Wiederansiedlung liberianischer Flüchtlinge, R6ckkebrer und 
Vertriebener und bei der Wiedereingliederung der Kombattan
ten zu gewähren, was eine wichtige Voraussetzung für die 
Erleichterung des Übergangs von der Nothilfe zum Wieder
aufbau und für die Abhaltung demokratischer Wablen in 
Liberia ist; 

4. appelliert an die internationale Gemeinschaft und an 
die zwischenstaatlichen Organisationen, die im Bericht des 
Generalsekretärs aufgeführten Programme entsprechend zu 
unterstlltzen, so auch die Ausarbeitung eines neuen Appells zur 
Gewiihrung humanillirer Hilfe zur Deckung des Nothilfebe
darfs und zur Unterstötzong des Friedensprozesses, zur 
StlIrkung bestehender Programme und Projekte zur Stimulie
rung der einheimischen W'Jrtschaft, unter anderem durch eine 
Erhöhung der landwirtschaft1ichen Produktion und die 
Monetisierung der NabrungsmittelbiIfe, sowie die Unter
stützung der Erarbeitung einer Strategie für den wirtschaft1i
ehen Wiederaufbau und eines regionalen Enlwicklungsplans, 
um bei der Wiederansiedlung und Wiedereingliederung der 
betroffenen Gemeinschaften behilflich zu sein; 

5. appelliert erneut an die internationale Gemeinschaft 
und an die zwischenstaatlieben Organisationen, großzügige 
Beiträge an den vom Generalsekretllr geschaffenen Treu
handfonds zu entrichten, um der Militllrbeobachtergruppe der 
W'rrtschaftsgemeinschaft der westafrikaniscbn Staaten die 
ErfU11ung ihres Mandats zu ermöglichen und bei der Deckung 
der Kosten der Dislozierung zusätzlicher Truppen von au
ßerhalb der Subregion behi1f1ich zu sein; 



n. R""""""", ohne Obetwelsuugan einen H."I"'''''' hoB 

6. fordert alle Parteien und Splittergruppen in Uberia 
auf, die Sicherheit des Personals der Vereinten Nationen und 
der Sonderorganisationen sowie der nichtsfllatlichen Organisa
tionen zu gewiihrleisteo, ihre volle Bewegungsfreiheit in ganz 
Uberia zu garantieren und alle erforderlichen Maßnahmen m 
ergreifen, um eine Atmosphäre zu schaffen, die der erfolgrei
chen Beilegung des Iiberianischen Konflikts förderlich ist; 

7. ersucht den Generalsekretär, 

a) seine Bemühungen um die Koordinierung der Aktivi
täten des Systems der Vereinten Nationen und die Mobilisie
rung finanzieller, technischer und sonstiger Hilfe für die 
Ahhaltung demokratischer Wahlen und die Nonnalisierung 
und den Wiederaufbau Uherias fortzusetzen; 

b) sobald die Gegebenheiten es zulassen, in enger 
zusammenarbeit mit den Behörden Uberias eine umfassende 
Einschätzung des Hilfebedarfs vorzunehmen, mit dem Ziel, zu 
gegebener Zeit eine Rundtiscbkonferenz der Geber zur 
Normalisierung der Verhältnisse und zum WIederaufbau in 
Liberia abzuhalten; 

8. ersucht den Generalsekretär ClI4fJerdem, der General
versammlung auf ihrer filnfzigsten Thgung über die Durch
führung dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

9. beschließt, auf ihrer filnfzigstea Thgung die Frage der 
internationalen Hilfe bei der Normalisierung der VerhlUtnisse 
und beim Wiederaufbau in Uheria zu prüfen. 

F 

93. plenarsitzung 
20. Dezember 1994 

HlLPBFÜR DBNWIBDERAUFBAU UND Dm 
ENTwICKLUNG DsCHmUTIS 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/157 vom 
18. Dezember 1992 und ihre frIIheren Resolutionen über 
WJrt:schaftshi1fe für Dschibuti, 

sowie unter Hinweis auf die Pariser Erklärung und das 
Aktionsprogramm für die neunziger Jahre zugunsten der am 
weoigstea entwickelten Uinder", die am 14. September 1990 
von der Zweiten Konferenz der Vereinten Nationen über die 
am weoigsten entwickelten Uinder verabschiedet wurden, 
sowie die bei diesem Aolaß eingegangenen gegenseitigen 
Verpflichtungen und die Bedeutung, die den Anschlußmaß.. 
nahmen an diese Konferenz beigemessen wird, 

erschlJttert über die große Zahl von Personen, die unter den 
verheerenden Regenfii11en und den beispiellosen Überschwem
mungen in Dschibuti im November 1994 zu leiden hatten, und 
über die erheblichen Schäden und Zerstörungen, die dabei an 
Sachen und an der Infrastruktur angerichter wurden, 

besorgt darüber, daß Dutzende Menschen ums Leben 
gekommen sind, verletzt wurden oder verschollen sind, und 
besorgt angesichts der zunehmenden Bedürfnisse von Tau
senden von Vertriebenen sowie über die Zerstörung von 
Wohnraum, insbesondere in den ärmeren Bezirken, und den 
Zusammenbruch wichtiger Thi1e der Infrastruktur des Landes, 
insbesondere der Straßen- und Schienenverbindungen, der 
Wasserversorgung, von Gesundheitszentren und Krankenhäu
sem, von Bildungseinrichtungen und anderen öffentlichen 
Diensten. 

In Anbetracht der massiven Schllden, die die begrenzten 
IBndwirtschaftlichen Ressourcen Dschibutis davongetmgen 
haben, namentlich auch der Vernichtung seines Viehbestsndes, 

Im BewujJtseln der Anstrengungen, die die Regierung und 
das Volk von Dschibuti unternehmen, um Menschenleben zu 
retten und das Leid der hunderttausend Katastrophenopfer zu 
lindern, 

feststellend, daß die wirtschaftlichen und sozialen Entwick
lungsanstrengungen Dschibutis, das auf der Uste der am 
weoigsten entwickelten Uinder steht, durch die extremen 
örtlichen KlimaverhlUtnisse behindert werden, insbesondere 
zyklisch wiederkehrende Dürren, wolkenbruchartige Regenfii1-
le und Überschwemmungen, wie sie derzeit stattfinden und 
auch 1989 aufgetreten sind, und daß die Durchführung der 
Wiederaufbau- und Entwieklungsprogramme den Einsatz von 
beträchtlichen Mitteln erfordert, welche die tatsächlichen 
Möglichkeiten des Landes flbersteigen, 

besorgt feststeUend, daß die Lage in Dschibuti durch die 
sich verschlechternde Situation am Horn von Afrika, nnd 
insbesondere in Somalia, weiter erschwert worden ist, nnd 
Kenntnis nehmend von der Anwesenheit von über 
100.000 Flüchtlingen und aus ihren HeimatUlndern ver
triebenen Personen, die zum einen die schwache wirtschaftli
che. soziale und administrative Infrastruktur Dschibutis 
ernsthaft belastet und zum anderen gravierende Sicherheits
probleme aufwirft, 

Im Hlnbltck. auf die kritische WJrt:scbnfts- und Finanzlag<l 
Dschibutis, die zum Thi1 darauf zurückzuführen ist, daß eine 
Reihe von vorrangigen Entwicklungsprojekten angesichts der 
gravierenden Entwicklungen in der internationalen Lage 
vorübergehend eingestellt werden mußten, zum Teil aber auch 
auf die Auswirkungen regionaler Konflikte, insbesondere in 
Somalia, welche die Dienstleistungen, den Verkehr und den 
Handel beeintrllchtigt haben und den Staat des größten Thils 
seiner Einnahmen berauben. 

sowie Im Hinblick auf die Notwendigkeit einer effizienten 
Mobilisierung der am Ort vorhandenen Ressourcen zur 
Ergänzung der AuslBndshi1fe, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
vom S. Oktober 199449

, 

mit Dank Kenntnis nehmend von der UnterstOtmng, die 
verschiedene Uinder sowie zwischenstaatliche und oicht
staatliche OrgaoisatIonen bei den Nothilfemaßnahmen gewiihrt 
haben, 

sowie mit Dankbarkeit Kenntnis nehmend von der Unter
stiltzung. die die in Dschibuti statiooierten französischen 
Streitkräfte gewIihrt haben, deren in Zusammenarbeit mit den 
Regierungsstreitkdlften ergriffene beispielhafte Maßnahmen 
und Interventionen wiihrend der Oberschwemmungen zur 
Rettung von mehreren Tausend Menschen1eben beigetragen 
haben, 

I. bekundet Ihre Solidarltilt mit der Regierung und dem 
Volk von Dschibuti, die sich den verheerenden Folgen der 
wolkenbruchartigen Regenflille und der Überschwemmungen 
sowie den neuen wirtschnft1ichen Realitäten Dschibutis 
gegenübersehen. die insbesondere auf die andauernde kritische 
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Situation am Horn von Afrika, insbesondere in Somalia, 
zurIlckzufiIhren sind; 

2. fordert alle Staaten flIif, zu den laufenden Hilfsmaß.. 
nahmen und Normalisierungs- und Wiederautbaubemühungen 
großzügige Beitrlige zu leisten; 

3. dankt dem Generalsekretär für die Anstrengungen, die 
er unternommen hat, um der internationalen Gemeinsehaft die 
Schwierigkeiten Dschibutis bewußt zu machen; 

4. begrllßt die am 14. November 1994 erfolgte Unter
zeichnung der Vereinbarung zwischen der Regierung Dschibu
tis und dem Entwic\dungsprogramtu der Vereinten Nationen, 
im März 1995 in Genf eine Rundtischkonferenz zugunslen 
Dschibutis abzuhalten; 

5. richtet die Aufforderung an alle Staaten, alle regiona
len und interregionalen Organisationen, nichtstaatlicben 
Organisationen und sonstigen zwischenstaatlien Organisatio
nen, insbesondere das Entwicklungsprogramm der Vereinten 
Nationen, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, das 
Welternährungsprogramtu, die Organisation der Vereinten 
Nationen für industrielle Entwicklung, die Ernährungs- und 
Landwittschaftsorganisation der Vereinten Nationen, den 
Internationalen Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung und 
die Weltbank, Dschibuti angemessene bilaterale und multi1ate
rale Unterstützung zukonunen zu lassen, um ihm die BewlUti
gung seiner besonderen Wutschaftsprobleme zu ermöglichen; 

6. Ist der Auffassung, daß die Durchfilhrung des Demobi
lisierungsprogramtuS und des nationalen Wiederaufbaup1ans 
und die Stärkung der demokratischen Institutionen großzilgige 
Hilfe in Form von fmanzieller und materieller Untentiltzung 
erfordert; 

7. betont, wie wichtig die effiziente Nutzung der tech
nischen und finanziellen Auslandsbilfe und die Mobilisierung 
der am Ort vorhandenen Ressourcen für die Durchfilhnmg von 
Aktivitllten ist, die die Konsolidierung der Demokratie und die 
Förderung des Wohls der Bevölkerung zum Ziel haben, und 
unterstiltzt die diesbezilglichen Bemöhungen; 

8. ersucht den Generalsekretär, seine Bemöhungen um 
die Mobilisierung der erforderlichen Ressourcen für ein 
wirksames Programtu der finanziellen, technischen und 
materiellen Hilfe an Dschibuti fortzusetzen; 

9. ersucht den Generalsekretär at4Jerdem, rechtzeitig zur 
Behandlung dieser Frage auf der fllnfzigsten Thgung der 
Generalversammlung eine Studie über die Fortschritte zu 
erstellen, die bei der Gewährung von Wutschaftsbilfe an 
Dschibuti erzielt worden sind. 

G 

93. Plenarsitzung 
20. Dezember 1994 

INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT UND HiLFE ZUR Mn.
DERUNG DER FOLGEN OES KR:oloES IN KROATIEN UND ZUR 
ERLEICHTERUNG DES WIEDERAUFBAUS 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/182 vom 
19. Dezember 1991 und die dazugehörige Anlage sowie auf 
die Resolution 47/166 vom 18. Dezember 1992, 

In BekrlJftigung ihrer Resolution 48/204 vom 21. Dezember 
1993, 

IVJCh Behandlunfi., des Berichts des Generalsekretärs vom 
21. November 1994 ,der Informationen über den Stand der 
DurchfOhrung der Resolution 481204 liefert, 

mit Dank Kenntnis nehmend von den MaBmmmen, die im 
Rahmen der konsolidierten interinstitutionellen BeitragsappeIIe 
der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der humanitären Hi\fe 
und im Rahmen des ordentlichen ProgramtuS des Bot
wicklungsprogramms der Vereimen Nationen etgriffen worden 
sind, 

In Bekr4ftlgung der Wichtigkeit der gesamten humanitären 
Maßnahmen der Vereinten Nationen in Kroatien, 

In Bekrliftigung der allgemeinen WIChtigkeit der humanitä
ren Hilfsrnaßnahmen sowie der Notwendigkeit, diese in 
längerfristige Entwicklungsprogramtue umzuwandeln, ins
besondere in den infolge des Krieges zerstörten Gebieten, 

In Anerkennung der fortgesetzten Bem6hungen der Regie
rung Kroatiens, die erforderlichen· Voraussetzungen für den 
Wiederaufbau nach dem Kriege zu schaffen, 

1. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der vorhan
denen Mittel eine Sachverstii.ndigen-EnnittIungsmission für 
Kroatien zu ernennen, mit der Aufgabe, das Ausmaß der 
KriegsschlIden und deren Folgen für die Infrastruktur, die 
Ressourcen, die Umwelt und die Menschen des Landes zu 
erutitteln und den bestehenden Bedarf zu prüfen, um der 
Regierung Kroatiens bei der Erarbeitung eines ProgramtuS für 
die Normalisierung, den Wrederaufbau und die Entwic\dung 
Kroatiens behilflich zu sein, und gegebenenfa1\s einen interna
tionalen Appell zur F"manzierung des ProgramtuS ZU erlassen; 

2. bekrllftJgt Ihmn Aqfruf an alle Staaten, regionalen, 
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen und 
anderen zuständigen Organe, Kooperation in verschiedenen 
Formen sowie Sonderhilfe und andere Hi\fe zu gewllbren, 
insbesondere in den am schwersten betroffenen Gebieten, mit 
dem' Ziel, die friedliche Wiedereingliederug durch das 
Wiederaufbau- und Entwicklungsprogramtu zu erleichtern; 

3. ersucht den Generalsekretär at4Jerdem, der General
versammlung auf ihrer fllnfzigsten Thgnng einen urn1iIssenden 
Bericht über die Durchfilhnmg dieser Resolution vorzulegen. 

H 

93. P/enarsit:.ung 
20. Dezember 1994 

SONDERPLAN FÜR DIS WIRl'SCHAFILlCIIB ZUSAMMENABBEIT 
MIT ZIINTRALAMBRIKA 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 42/1 vom 7. Oktuber 
1987,43/24 vom 15. November 1988,44/10 vom 23. Oktuber 
1989 und 45/15 vom 20. November 1990 und insbesondere 
ihre Resolutionen 421204 vom 11. Dezember 1987,42/231 
vom 12. Mai 1988,43/210 vom 20. Dezember 1988,44/182 
vom 19. Dezember 1989,45/231 vom 21. Dezember 1990, 
46/170 vom 19. Dezember 1991 und 48/199 vom 
21. Dezember 1993, . 

sowie unter Hinweis auf die Wichtigkeit der Maßnahmen, 
die der Generalsekretär im Hinblick auf die Ausarbeimng des 
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Sonderplans fUr die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit 
ZentraIiunerika' zur UllteistiltzWlg der Bemöhungen um eine 
poHtische Lösung der zentralamerikanisc Krise ergriffen 
hat, 

in Anerkennung des wertvollen und wirksamen wirt
schaftlichen und finanziellen Beitrags, den die Vereinten 
Nationen und verschiedene staatliche und nichtstaatliche 
Einrichtungen in Ergänzung der einzelslaatlichen Bemilhungen 
um die Förderung des Befriedungs-, Demokratisierungs- und 
Entwicklungsprozesses in ZentraIamerika geleistet haben, 

sowie in Anerke1/:tlU1lg der wichtigen Arbeit, die das 
Bntwicklungsprogramm der Vereinten Nationen in Wahr-

. nehmung der Aufgaben leistet, die ihm im Einklang mit den 
diesbezßg1ichen BeschlOssen der zentralamerikanischen 
Regierungen im HinbHek auf die Koordinierung des Sonder
plans llherttagen worden sind, und der wichtigen Arbeit 
anderer Sonderorganisationen des Systems der Vereinten 
Nationen, 

mtt Befriedigung KennInis nehmend von dem Beitrag, den 
der Sonderplan zur Ausarbeitung und Durchfllhrung von 
vorrangigen Entwicklungsprogrammen in der Subregion auf 
den konkreten Gebieten ge\eistet hat, die in dem geml\ß ihrer 
Resolution 48/199 ~Iegten Bericht des Generalsekretlirs 
vom 12. Oktober 1994 beschrieben sind, 

unter Berllcksichtlgung des Abschlusses des durch die 
Internationa1e Konferenz über zentralamerikanische Flllcht
Hoge eingeleiteten Prozesses im Mai 1994 sowie der Er
schllpfung der Ressourcen und des fUr den 31. Dezember 1994 
zu erwartenden AusIaufens des Sonderplans im Einklang mit 
ihrer Resolution 45/231, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretär 
über den Sonderplan fUr die wirtschaft1iche Zusammenarbeit 
mit Zentra\amerika"', in dem die im Rahmen des Sonderplans 
durchgefflhrten Aktivitäten :msammM mit dem Bedarf an 
Ressourcen und finanzieller Hi1fe bescbriehen werden, der fUr 
die weitere Durchfilhrung der vorrangigen Programme und 
Projekte zur Festigung des Friedens- und Entwicklungspro
zesses in der Subregion unabdingbar ist; 

2. dankt dem Generalsekretllr fUr seine zusätzlichen 
Anstrengungen zur Unterstiltzung des Befriedungsprozesses in 
Zentralamerika; 

3. dankt allen Staaten, insbesondere der Gebergemein
schaft, den zwischenstaatlin und nichts1aatlichen OrganIsa
tionen, den ioternationaIen FInanzinstitutionen, den Sonder
organisationen des Systems der Vereinten Nationen und den 
regionalen und subregionalen Organisationen fUr die Unter
stfItzung und SoHdarität, die sie bei der Umsetznng der im 
Rahmen des Sonderplans und der Internationalen Konferenz 
llber zentralamerikanische Flflchtlinge durchgeftlbrten Pro
gramme und Projekte an den Thg gelegt haben; 

4. unterstreicht die WIChtigkeit der Aufrechterhaltung 
der intemationa1en wirtschaftlichen, technischen und finanziel
len ZtlSammenarbeit und Hilfe sowohl auf biIatera1er als auch 
auf multilateraler Ebene zur ErgIInzung der einzelstaatIichen 
Bemflhungen um die Festigung des Friedens, der Demoktutie 
und einer hestandfllhigen Entwicklung und zur Verhinderung 

" AI42J949. Anhang. 
" A/49!H1. 

einer Rllck:gängigmacbung der im Rahmen dieaes Prozesses 
erzielten Fortschritte. 

I 

93. p/enQnitf,ung 
20. Deumber 1994 

IN'rBRNATIONALB HiLFB UND ZUSAMMl!NARBBIT ZUGUNmllN 
DER AwANZ FÜR Dm BBSTANDFÄHlGB BNTWICKUlNG 
ZIlNTRALAMBBIKA 

Die Generalversammlung, 

in Anbetracht der einschlägigen Resolutionen belxetJemJ 
die Wtchtigkeit der internationalen wirtschaftlichen, finanziel
len und technischen Zusammenarbeit und Hi\fe wIIImmd des 
an die Konfliktperiode anschHeßenden ÜbeIgangs zu einem 
gefestigten Frieden, 

unter Hinweis auf die Bemflhungen und Bestrebungen der 
Völker und Regierungen des Isthmus, die darauf abzielen, 
Zentra\amerika zu einer Region des Friedens, der Freiheit, der 
Demokratie und der Entwicklung zu machen, 

eingedenk des Abschlusses des Sonderplans fUr die 
wirtschaftliche Zusammenarbeit mit ZentraIamerika!l und der 
Internationalen Konferenz lIber zentralamerikanhe FlIIcht
Hoge, deren Umsetzung den Entwicklungsprozeß in Zentral
amerika gefUrdert und sich als nfItzIicher Mechanianms zur 
Erleichterung des Dialogs innerhalb der Subregion und mit der 
kooperierenden Gemeinschaft erwiesen hat, 

in Anbetracht der Erklllrung betlefferul Verpflichtungen 
zugunsten der durch Entwurzelung, Konflikte und extteme 
Armut belxoffenen Bevölkerungsgruppen im Rahmen der 
Festigung des Friedens in Zentra1amerika, die auf der am 
28. und 29.1uni 1994 in Mexiko-Stadt abgehaltenen dritten 
internationalen Thgung des Ausschusses fUr AnschIu8maß.. 
nahmen an die Intemationa\e Konferenz lIber zentralemerika
nische Flflchtlinge verabschiedet wurde und in der anerkannt 
wird, daß es eine noch nicht erledigte Thgesordmmg gibt und 
daß es erforderlich ist, die Austichtung der Nothflfepiogtamme 
zu verlagern und in eine Phase einzutreten, in der der Schwer
punkt auf Strategien zugunsten einer hestandfllhigen menscb
Hehen Entwicklung in vorrangigen Bereichen Hegt, die von 
den Ländern selbst ausgewllhlt werden, mit dem Zie1, den 
Frieden zu festigen und soziale ProbIeme. insbesondere die 
extteme Armut, endgfl1tig zu beseitigen, 

in Anerke1/:tlU1lg dessen, daß es trotz der erzielten Fort
schritte notwendig ist, die Situation in ZentraIamerika weiter 
zu lIberwachen, bis die eigentlichen strukture1Ien Ursachen der 
tiefgreifenden Krise, in die die Region gestIIrzt wurde, 
beseitigt sind, und Rlickschillge in dem Prozeß zu vermeiden 
und . einen tragflihigen und dauerhaften Frieden in ZentraI
amerika zu festigen, 

sowie in Anerkennung der WIChtigkeit und GfIltigkeit der 
Verpflichtungen, welche die zentralamerikaniscen PrIIg 
sidenten vom Bsquipu1as-ll-Gipfe1treffen am 7. August 1987 
bis hente eingegangen sind, insbesondere auf dem vom 
18. bis 20. August 1994 in Gwtcim.o (Cosla Rica) abgehaltenen 
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fOnfzehnten Gipfeltreffeä" , auf dem am 12. und 13. Oktober 
1994 in Managua abgehaltenen Zentralamerikanischen 
Umweltgipfel fIlr bestandfähige Entwicklung'" und auf der am 
24. und 25. Oktober 1994 in Tegucigalpa abgehaltenen 
Internationalen Konferenz über Frieden und Entwicklung in 
Zentra1amerika", auf denen die Prioritliten fIlr die Subregion 
im Hinblick auf die Schaffung des Rahmens fIlr ein nenes 
Programm der internationalen Hilfe und Zusammenarbeit fIlr 
Zentralamerika festgesetzt wurden, 

mit Befriedigung zur Kenntnis nehmend, daß der Ge
nera1sekretär in seinem Bericht vom 12. Oktober 1994 über 
den Sonderplan" erklärt hat, daß weitere Anstrengungen zur 
Lösung der alten Strukturprobleme, die eine Belastung und ein 
Hindernis auf dem Weg zu einem tragfilhigen und dauerhaften 
Frieden in der Region sind, unternommen werden müssen, 

im Hinblick auf die Anstrengungen, die die zentralamerika
nischen Regierungen unternehmen, um Lösungen fiIr die 
bestehenden sozialen Ungleichheiten, die extreme Armut und 
die soziale Ausgrenzung zu finden und im Rahmen der neuen 
Strategie fIlr eine bestandfähige menschliche Entwicklung 
neue und breitere Formen der Partizipation und größerer 
Chancen fIlr ihre Bürger zu fIlrdern, sowie feststellend, daß in 
den Ländern selbst nur begrenzte materielle und finanzielle 
Ressourcen fIlr die voDe und wirksame Verwirklichung dieser 
Ziele vorhanden sind, 

unter Berlicksichtigung der Entschlossenheit der zentral
amerikanischen Präsidenten, auf nationaler und regionaler 
Ebene eine Strategie mit der Bezeichnung "Allianz fIlr eine 
bestandfähige Entwicklung"" als umfassende Initiative auf 
politischem, ethischem, wirtschaftlichem, sozialem und 
ökologischem Gebiet zu verfolgen, die auch eine Neude
finition der Beziehungen Zentralamerikas mit der interna
tionalen Gemeinschaft beinhaltet und auf die Verbesserung des 
Wohls der Völker der Subregion abzielt, 

1. unterstreicht die zwingende Notwendigkeit der 
Erarheitung eines neuen Programms fiIr internationale wirt
schaftliche, finanzielle und technische Z1J!18mmenarbeit und 
Hilfe fIlr Zentralamerika, das den neuen Gegebenheiten in der 
Region Rechnung trägt und auf den Prioritliten beruht, die in 
der von dem Ausschuß fIlr Anschlußmaßnabmen an die 
Internationale Konferenz über zentralamerikanische Flücht
linge verabschiedeten Verpflichtungserkillrung und in der 
neuen subregionalen Strategie, der Allianz fIlr eine bestand
fähige Entwicklung, festgelegt worden; 

2. unterstatzt die Bemühungen, welche die zentral
amerikanischen Regierungen gemäß ihren Verpflichnmgen zur 
Milderung der extremen Armut und zur Förderung einer 
bestandfähigen menschlichen Entwicklung unternehmen, und 
fordert sie nachdrücklich auf, sich im Zuge der Wahrnehmung 
dieser Verpflichtungen verstärkt um die Durcbfilhrung 
geeignetet Politiken und Programme, insbesondere auf 
sozialem und ökologischem Gebiet, zu bemühen; 

3. unterstreicht die Wichtigkeit der internationalen 
wirtschaftlichen, finanziellen und technischen Zusammenarbeit 
bei der ErfUllung der im Rahmen der neuen Strategie fIlr eine 
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CtnmcII. Forty-nJmh Year, Supplement Jor October, Novemberond December 
1994, Dokument S/1994/l247. 

OOstandfähige menschliche Entwicklung in Zentralamerika 
eingegangenen Verpflichtungen; 

4. ersucht den Genera1sek:retä das Systetn der Vereinten 
Nationen und insbesondere das Entwicklungsprogramm der 
Vereinten Nationen, sich weiterhin um die Mobilisierung von 
Ressourcen zu bemühen, um im Wege von Regelungen, die 
von den zentralamerikanischen Ländern gemeinsam mit der 
kooperierenden Gemeinschaft zu treffen sind, die in der 
Allianz fiIr eine bestandfllbige Entwicklung und in der Ver
pf!ichtungserkillrung enthaltene neue Strategie fIlr eine 
integrierte Entwicklung in Zentralamerika durchzuführen; 

S. fordert alle Staaten, zwischenstaatlichen Organisatio
nen, internationalen Finanzinstitutionen, die Organe und 
Sonderorganisationen des Systetns der Vereinten Nationen und 
die regionalen und subregionalen Organisationen nachdrilck
lich ruif, die Verwirklichung der Gesamt- und Einzelziele der 
neuen Strategie fiIr eine integrierte Entwicklung in Zentral
amerika auch weiterhin in der erfonlerlichen Weise zu unter
stiltzen; 

6. betont erneut, daß es dringend notwendig ist, daß die 
internationale Gemeinschaft weiter mit den zentralamerika
nischen Ländern zusammenarbeite und Ihnen stetig und 
gegebenenfalls zu weichen Bedingungen die erforderlichen 
Finanzmittel zur Verfügung steDt, mit dem Ziel, das WIrt
schaftswachstum und die Entwicklung der Region wirksam zu 
fIlrdern; 

7. unterstatzt den von den zentralamerikanen 
Präsidenten auf ihrem vierzehnten und fUnhehnten Gipfel
treffen gefaßten Beschluß betreffend die Verfolgung von 
Dezentralisierugspolitiken, die auf die menschliche Entwick
lung auf lokaler Ebene absteUen und gegebenenfalls mit 
geeigneten makroökonomischen Politiken verknüpft werden, 
angesichts der Notwendigkeit, den 'Übergang von hmnanitllrer 
Hilfe zur EntwickIungsZl!!YUll1l!enarbeit und von der Nothilfe
zusammenarbeit zur Erarbeitung und Durchführung von 
Programmen zugunsten einer bestandflIhigen menschlichen 
Entwicklung abzuschließen; 

8. ist der AIDassung, daß es nur durch die Lösung der 
politischen, wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen 
Probleme, die die Ursache von Spannungen und Konflikten in 
der GeseUschaft sind, möglich sein wird, das bisher Erreichte 
zu bewahren und einen trag:IlIhigen und dauerhaften Frieden in 
Zentra1amerika zu gewährleisten; 

9. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer flInfzigsten Thgung über die Durchführung. dieser 
Resolution Bericht zu erstatten, und beschließt, die Frage der 
internationalen Hilfe und Zusammenarbeit zugunsten der 
Allianz fIlr die besfandfilbige Entwicklung Zentralamerikas auf 
dieser 'Thgung und anschließend alle zwei Jabre zu behandeln 

J 
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HILFE FÜR DIlN'WlBDERAUFBAU UND Dm ENTwICKLUNG 
EI. SALVAOORS 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf die Resolutionen 784 (1992) und 961 
(1994) des Sicherheitsrats vom 30. Oktober 1992 beziehungs
weise 23. November 1994 sowie in Bekrllftigung ihrer 
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Resolutionen 47/158 vom 18. Dezember 1992 und 481203 vom 
21. Dezember 1993, 

nach Behandlung der Berichte des Generalsekretllrs vom 
21. Oktober 1994 über Hilfe für den Wsedemufbau und die 
Entwicklung EI Salvadors"" sowie vom 31. Oktober und 
14. November 1994 über die Beobachtermission der Vereinten 
Nationen in EI Salvador"', 

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von den Fortschritten 
bei der Umsetzung der Verpflichtungen. die aufgrund der am 
16. Januar 1992 in Mexiko-Stadt erfolgten Unterzeichnung des 
Abkommens von Cbapultepec zwischen der Regierung EI 
Salvadors und der Prente Farabundo Martf para Ja Liberaci6n 
Nacional eingegangen worden sind", das dem bewaffneten 
Konflikt in EI Salvador durch einen unter der Schirmherrschaft 
des Generalsekretärs durchgefllhrten Verhandlungsprozeß ein 
Ende gesetzt hat, 

feststellend, daß frotz innerstaatlicher Bemühungen und der 
Unterstützung. welche die internationale Gemeinschaft für die 

. Durcbfllhrung vorrangiger Programme des Plans für den 
nationalen WIederaufban und für die Stlirkung demokratischer 
Institutionen sowie für die Durcbfllhrung bestimmter für die 
Festigung des Friedens entscheidender vommgiger Progtamme 
in Zusammenhang mit dem Friedensabkommen gewährt hat, 
einige dieser Programme unter anderem durch den Mangel an 
Finanzmit;teln nach wie vor beeinträchtigt werden, 

In Anerkennung dessen, daß sich EI Salvador durch die 
ErliIIIung der im Rahmen des Friedensabkommens noch 
verbleibenden Verpflichtungen und die Stärkung von Pr0-
grammen für eine integrierte und bestandfllbige Entwicklung 
in einer entscheidenden Phase des Übergangs von der Frie
denssicherung zur Friedenskonsolidierung befindet, sowie 
betonend, wie wichtig und notwendig dle internationale 
technische und finanzielle Hilfe für die Aufrechterhaltung 
dieser Programme zur Unterstützung der einzeIstaatlichen 
Bemühungen um die Herbeifllhrung eines tragflIhigen und 
dauerhaften Friedens ist, 

unter BerUcksicht/gU1lg der Notwendigkeit, die uneinge
schrIlnkte Umsetzung der im Rahmen des Friedensabkommens 
eingegangenen Verpflichtungen sicherzustellen und die 
ein:reJstaatlj~hen Bimichtungen zu stärken, die nach ErliIIIung 
des Auftrags der Beobachtermission der Vereinten Nationen in 
EI Salvador die Festigung des Friedensprozess überwachen 
werden, 

mit Befriedigung KenntnIs nehmend von der gemeinsamen 
Erklärung der Regierung EI Salvadors und der Frente Farabun
do Martf vom 4. Oktober 1994'", in der sie vereinbaren, eng 
und aktiv zusammellZWU'beiten, um die Umsetzung der 
verbleibenden Verpflichtungen aus dem Friedensabkommen 
und die Entsendung einer gemeinsamen Mission in die 
Geberländer und -institutionen zu beschleunigen. mit dem 
Auftrag, Verhandlungen aufzunehmen, um die für die FOr
derung und Festigung des Friedens und der Entwicklung in EI 
Salvador erforderlichen Resaourcen zu mobilisieren, 

,. A/49IS62. 
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1. dankt erneut dem Generalsekretär und seinen Beauf
tragten für ihre wirksame und rechtzeitige Mitwirkung. der 
Gruppe der Freunde des Generalsekretärs, Kolumbien, 
Mexiko, Spanien und Venezuela, sowie den Vereinigten 
Staaten von Amerika und anderen interessierten Staaten für 
ihren Beitrag zur Konsolidierung des Friedens in EI Salvador; 

2. dankt erneut der internationalen Gemeinschaft, 
insbesondere den kooperierenden Ulndem, den Sonder
organisationen des Systems der Vereinten Nationen und den 
staatlichen und Dichtstaatllchen internationalen Entwicklungs
und Fmanzierungsinstitutiunen für die technische und finan
zielle Hilfe, die sie EI Salvador in Ergänzung der Bemühungen 
zur Festigung des Friedens gewllhrt haben; 

3. erkenta an, daß die Umsetzung der verbleibenden 
Verpflichtungen aus dem Friedensabkommen, die Fortführung 
der nationalen WIederaufbaupIogtaIwne, die Stärkung der 
demokratischen Institutionen und die Förderung einer bestand
flIbigen Entwicklung die kollektiven Ziele, Bestrebungen und 
Bedürfnisse des Landes im Hinblick auf die Überwindung der 
tieferen Ursachen der Krise und die Festigung des Friedens, 
der Demokratie und des Woblergehens der Menschen dar
stellen; 

4. fordert die Unterzeichner des Abkommens von 
Cbapultepec erneut ll1if, im Einklang mit der am 4. Oktober 
1994 unterzeichneten gemeinsamen Erklärung'" die Umset
zung der verbleibenden Verpflichtungen aus dem Abkommen 
zu beschleunigen, um die Friedenskonsolidierung in EI 
Salvador voll und ganz zu gewiihrleisten und so die interna
tionale Gemeinschaft zu ermutigen, mehr Finanzmjttel für 
vorrangige Projekte für den WIederaufbau, die Entwicklung 
und die Stärkung der demokratischen Einrichtungen in EI 
Salvador zur Vert1Igung zu stellen; 

5. ersucht aIle Staaten und aIle auf dem Gebiet der 
internationalen Entwicklung und Finanzierung tätigen interna
tionalen Institutionen, weiterhin zur Friedenskonsolidierung in 
EI Salvador beizutragen, und fordert sie nachdrücklich auf, 
flexibel und großzügig auf die Anstrengungen zu reagieren, 
die die Regierung EI Salvadors und die Prente Farabundo 
Martf para Ja Uberaci6n Nacional gemeinsam unternehmen, 
um die Ressourcen aufzubringen. die zur vollen Durcbfllbrung 
des Friedensabkommens und anderer vorrangiger EntwIck
lungsprogramme, die die Herbeifilbrung eines tragflIhigen und 
deuerbaften Friedens in EI Salvador fördern, erforderlich sind; 

6. bittet die internationalen F1IIIIIIZOIgIIl1oneD, 
gemeinsam mit der Regierung EI Salvadors die Maßnahmen zu 
prüfen, die ergriffen werden müssen, um die mit dem Frie
densabkommen und dem nationalen WIederaufbaupIan 
verbundenen vorrangigen Programme mit den Politiken zur 
wirtschaftlichen Anpassung und Stabilisierung in Einklang ZU 
bringen und dadurch den Prozeß der Friedenskonsolidierung 
ZU erleichtern und ihm SO größere ErfoIgsaussichten ZU 
verleihen; 

7. ersucht den Generalsekretär erneut, die erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen und alles zu tun, um die materiellen 
und finanziellen Resaourcen aufzubringen, die zur Deckung 
der Erfordernisae der vorrangigen Programme in BI Salvador 
benötigt werden, die für die erfolgreiche Vollendung des 
Friedensprozesses entscheidend sind; 

8. ersucht den GeneraIsekreIiI, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfzigsten Tagung über die Durcbfllhrung dieser 
Resolution Bericht zu erstatten, und bescbI1eßt, die Frage der 
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K 
NOTIDLFB FÜR SUDAN 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 43/8 vom 18. Oktober 
1988.43/52 vom 6. Dezember 1988.44/12 vom 24. Oktober 
1989. 45/226 vom 21. Dezember 1990. 46/178 vom 
19. Dezember 1991. 47/162 vom 18. Dezember 1992 und 
481200 vom 21. Dezember 1993 Ober Hilfe tllr Sudan, 

feststellend, daß troIZ der Fortschritte beim NotbilfeeiDsatz 
Sudan und bei der Aktion Überlehensbrflcke Sudan noch ein 
betrIlcbtIicber HiIfebedatf besteht, namentlich auf dem Gebiet 
der Nicbtnabrungsmittel-Hi1fe. insbesondere Hilfe bei der 
Bekämpfung der Malaria, bei der Logistik und der Norma1isie
rung und dem WIederaufbau nach dem Notstand, 

in der Erwllgung. daß es in Notstandssituationen notwendig 
ist, einen gleitenden Übergang von der Soforthilfe zur Wie
derbersteJlung normaler Verhältnisse und zur Entwicklung zu 
gewiibr1eisten, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
vom 12. September 1994 Ober NotbiIfe tllr Sudan" und von 
der Erklärung. die der Vertreter Sudans am 23. November 
1994 vor der Generalversamm1ung abgegeben hat'''. 

1. begrlißt rmd bejUrwortet die verstärkte Zusammen
arbeit der Regierung Sudans mit den Vereinten Nationen, 
Dimmt Kenntois von den Vereinbarungen und Regelungen. die 
zur Erleichterung der Hilti<maRnabmen durch eine Ver
besserung der den betIoffenen Gebieten von den Vereinten 
Nationen gewIIhrten Hi1fe getroffen wurden, und ermutigt die 
Regierung Sudans. ihre Umsetzung weiter zu verbessern; 

2. fonlert die internationale Gemeinschaft auf, auch 
weiterhin großzIIgige Beiträge zur Deckung des NotbiIfe- und 
Wiederaufbauhedar des Landes zu leisten; 

3. /otrien die Gebergemeinscbaft und das System der 
Vereinten Nationen auf, zur Bekllmpfung der Ma1aria in Sndan 
finanzielle, technische und medizinische Hi1fe zu leisten und 
sieb dabei von den Maßnalunen leiten lassen, zu deren 
Etgteifung in den einscbIlIgigen Resolutionen der Generalver
sammlung aofgerufen wird; 

4. appeUien an alle Beteiligten, den Dialog und die 
Verband1ungen fortzusetzen und die Feindseligkeiten ein
zustellen, um die Wiederherstellung von Frieden, Ordnung und 
Stabilität zu ermöglichen und die Hi1fsmaßnalunen zu erleich
tern; 

5. betont, daß es geboten ist, allen. die Nothilfe leisten. 
sicheren Zngang zu allen Hilfsbedllrftigen zu gewlihrleisten; 

6. /otrien alle Beteiligten nachdrUcklIch auf, auch 
weiterhin jede nur mögliche Unterstützung zu gewlihren. 

"Al49ß76. 
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7. ersucht den Generalsekretllr. auch weiterhin Ressour
cen und Unterstiltzung tllr den NotbilfeeiDsatz Sudan und die 
Aktion Überlebensbrflcke Sudan zu mobilisieren und zu 
koordinieren, die Notstandssituation in Sudan zu evaluieren 
und der Generalversammlung auf ihrer fOnfzigsten Thgung 
darilber sowie Ober die Sanierung und den WIederaufbau des 
Landes Bericht zu Illstatten. 

L 
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UNTI!RS'I'O'mJNG MIT DEM ZmLDER HUMANITÄREN HILF.H UND 
DES WIIO'SCHAFIUCllBNUND SOZIALEN WIEDERAUFBAUS IN 
SOMALIA 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 43J206 vom 
20. Demmber 1988. 44/178 vom 19. Dezember 1989.45/229 
vom 21. Dezember 1990.46/176 vom 19. Dezember 1991. 
47/160 vom 18. Dezember 1992 und 481201 vom 
21. Dezember 1993 sowie die Resolutionen und BeschlUsse 
des Wirtschafts- und Sozia1rats Ober NotbiIfe tllr Somalia, 

sowie unter Hinweis auf die Resolution 733 (1992) des 
Sicherheitsrats vom 23. Januar 1992 und alle danach ver
abschiedeten einscblägigen Resolutionen, in denen der Rat 
unter andeJ:em. alle Parteien, Bewegungen und Splittergruppen 
in Somalia nachdrllcklich aufgefordert bat, die Bemilbungen 
der Vereinten Nationen, ihrer Sonderorganisatonen und der 
hnmanitJlren Organisationen um die Bereitstellung dringender 
humanitärer Hi1fe tllr die betroffene Bevölkerung in SomaIla 
zu erleichtern. und worin er erneut dazu aufgefordert bat, die 
Sicherheit des Persona1s dieser Organisationen voll zu achten 
und ilun volle Bewegungsfreiheit in und um Mogndischu und 
in den anderen Thllen Somalias zu garantieren, 

sowie unter Hinweis insbesondere auf die Resolution 9S4 
(1994) des Sicherheitsrats vom 4. November 1994. in der der 
Rat onter anderwn beschloß. das Mandat der Operation der 
Vereinten Nationen in Somalia n ein letztes Mal bis zum 
31. März 1995 zu verlängern und alle Streitkrllfte der Opera
tion vor Ablauf des derzeitigen Mandats abzuziehen, und 
davon Kenntnis nehmend, daß humanitlire Organisationen und 
nichtstantlicbe Organisationen daran Interessiert sind, soweit 
die Sicberheitsbedingungen dies zulassen, mit den Vereinten 
Nationen nach Abzug der Operation bei Obergangsregelungen 
zur gegenseitigen Hi1feleistung zusammenzuarbeiten, 

Kenntnis nehmend von der Z"S8JDmenarbeit zwischen den 
Vereinten Nationen. der Organisation der afrikanischen 
Einheit, der Liga der arabischen Staaten, der Organisation der 
Islamischen Konferenz, den Lllndern des Horns von Afrika 
und den Mitgliedern der BeweJlUOg nichtgehundener Lllnder 
bei den Bemilbungen um die Uberwindong der humanitllren, 
sicherheitsbezogenen und politischen Krise in Somalia, 

mit GenugtUUng Ober die Maßnahmen, die der GeneraIse
kretllr auch weiterhin ergreift, um dem 8(lmaliscben Volk bei. 
seinen Bemilbungen um die Förderung des Friedens, der 
Stabj.litllt und der nationalen Aussöhnung bebilf1ich zu sein, 
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mit Besorgnis feststeUend, daß das Versiiumnis der soma
lischen Parteien, eine politische Aussöhnung herbeizuftlhren 
und in einigen ThiIen des Landes sichere Verhältnisse auf
rechtnJßThalten, den vollstllndigen Übergang von den Hi1fs
maßnahmen zu Wtederautbau und Entwicklung behindert, 

in Bekriiftlgung der Bedeutung, die sie den Ergebnissen der 
vom 29. November bis 1. Dezember 1993 in Addis Abeba 
abgehaltenen Vierten Koordinierungstagung über humanitäre 
HiJfe ffIr Somalia beimißt, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretlirs 
vom 30. September 1994 über die Unterstfltzung mit dem Ziel 
der humanitllren HiJfe und des wirtschaftlichen und sozialen 
Wtederautbaus in Somalia", 

zutiefst dmIkbar ffIr die humanitäre und Wiederautbauhilfe 
die eine Reihe von Staaten gewährt haben, wn die Not und das 
Leid der betroffenen S(lwalischen Bevö1kerung zu lindern, 

in Anerkennung dessen, daß die Notstandspbase der 
derzeitigen Krise als beendet gelten kann und daß in denjeni
gen Gebieten, in denen Sicherheit und Stabilität wiederher
gestellt werden konnten, parallel zu den 1aufenden Sofort

. hi\femaßnahmen Normalisierungs- und Wtederautbaubemü
hungen stattfinden müssen, 

erneut hervorhebend, wie wiChtig die weitere Durch
filhrnng ihrer Resolution 47/160 ffIr die Wiederherstellung der 
grundlegenden sozialen und wirtschaftlichen Dienste auf 
lokaler und regionaler Ebene im ganzen Land ist, 

1. spricht allen Staaten sowie den zwischenstaatlichen 
und nichtstaatlichen Organisationen, die den Appellen des 
Generalsekretlirs und anderer Stellen durch die Gewllhrung 
von Hilfe an Somalia entsprochen haben, ihren Dank aus; 

2. dankt dem Generalsekretlir ffIr seine fortgesetzten und 
unermlidlichen Anstrengungen zur Mobilisierung von Hi1fe ffIr 
das sClmalische Volk; 

3. begri4fJt die Anstrengungen, die die Vereinten Natio
nen, die Organisation der afrikanischen Einheit, die Liga der 
arabischen Staaten, die Organisation der Islamischen Konfe
renz, die L!Inder des Horns von Afrika und die Mitglieder der 
Bewegung nichtgebundener Länder weiter unternehmen, wn 
die Situation in Somalia zu beheben; 

4. fordert alle Staaten und in Betracht kommenden 
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen 
nachdrilckUch fllif, die Resolution 47/160 weiter durch
zufUhren, wn dem soma1ischen Volk dabei behilflich zu sein, 
die Wiederherstellung der grundlegenden sozialen und 
wirtscbaft\ichen Dienste in Angriff zu nehmen und Institutio
nen aufzubauen mit dem Ziel, in allen Teilen Somalias, in 
denen Frieden, Sicherheit und Stabilität herrschen, auf lokaler 
Ebene wieder eine zivile Verwaltung zu schaffen; 

5. appeUiert an alle beteiligten somalischen Parteien, die 
Feindseligkeiten zu heenden und in einen nationalen Aus
söhnungsprozeß einzutreten, der den Übergang von der 
Sofortbilfe zu Wiederaufbau und Entwicklung ermöglicht; 

6. fordert alle Parteien, Bewegungen und Splittergruppen 
in Somalia fllif, die Sicherheit des Personals der Vereinten 
Nationen und ihrer Sonderorganisationen sowie der nicht-

.. N49/456. 

staatlichen Organisationen uneingesc\nilDkt zu achten und ihm 
volle Bewegungsfreiheit in ganz Somalia zu gewährleisten; 

7. fordert den Generalsekretär fllif, auch weiterhin 
internationale humanitäre Normalisierungs- und Wiederauf
bauhi1fe zugunsten Somalias zu mobi1isieren; 

8. ersucht den Generalsekretlir, angesichts der in Somalia 
herrschenden kritischen Situation alle ffIr die Durchfilhrnng 
dieser Resolution erforderlichen Maßnahmen zu treffen, den 
Wtttschafts- und Sozia1rat auf seiner Arbeitstagung 1995 über 
die erzielten Fortschritte zu unterrichten und der Generalver
sammlung auf ihrer fünfzigsten Thgung dariIber Bericht zu 
erst8tten. 

M 
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SONDIlRHILFB ZUGUNSTBN DER FßONTSTAATI!N UND 
ANDERERNACHBARSTAATEN 

Die Generalversommlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/163 vom 
18. Dezember 1992, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretlirs vom 
27. Oktober 1994 über Sonderlrllfe ZIlgunsten der Frontstaaten 
und anderer Nachbarstaaten63

, 

im Hinblick darauf, daß die Frontstaaten und andere 
Nachbarstaaten im södlichen Afrika weiterhin unter den 
nachteiligen wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen 
frOherer Destabillsierungsbandlungen in der Region leiden, 

mit Genugtuung über die Stärkung der demokratischen 
StaatsfiIbrnng und andere positive Entwicklungen der jüngsten 
Zeit in der Region, namentlich die Abhaltung von Wahlen und 
die Einsetzung einer demokratischen Regierung in Südafrika, 
dle erfolgreiche DurcbfObrung des am 4. Oktober 1992 in Rom 
unterzeichneten Allgemeinen Friedensabkommens ffIr Mo
sambik"', das in der Abhaltung von MehIparteienwahlen in 
dem Land seinen Höhepunkt fand, sowie über die Abhaltung 
von Meluparteienwah1en in Ma1awi und die Wtederberstellung 
einer demokratischen Ordnung in Lesotho, 

sowie mit Genagtuung über die jüngsten positiven Entwick
lungen in Angola, die ihren Höhepunkt in der Unterzeichnung 
des Protokolls von Lusaka am 20. November 1994 und im 
Inkrafttreten der Waffenruhe am 22. November 1994 fanden, 

ernsthaft besorgt darIlber, daß einige Thile der Region des 
südlichen Afrika auch weiterhin von DiIrre heimgesucht 
werden, 

1. dankt dem Generalsekretär ffIr seine Bemühungen im 
Hinblick auf die Unterstlltzung der Frontstaaten und anderer 
Nachbarstnsten; 

2. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der UnterstlIt
zung, die den Frontstaaten und anderen Nachbarstaaten von 
Geberländem, Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen und nicbtstaatlichen Organisationen gewllhrt wird; 

3. dankt dem Generalsekretär, den Geberliindem und den 
zwischenstaatliChen und nichtstaatlichen Organisationen 

63 N491581 • 
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aI4fJerdem für die unschätzbare Hilfe. die sie auch weiterhin 
gewähren. um die ernsten Auswirkungen der anhaltenden 
Dlbre in der Region des südlichen Afrika zu mildem; 

4. appelliert an die internationale Gemeinschaft, .den 
Frontstaaten und anderen Nacbbmstaaten des sIIdlicben Afrika 
auch weiterhin Unterstützung zu gew!lbren, um sie in die Lage 
zu versetzen. die negntiven Auswirkungen frlIherer Desta
bilisierungshandlungen in der Region zu überwinden; 

5. fordert die internationale Gemeinschaft nachdriJckllch 
auf, auch künftig rechtzeitig und wirksam die erforderliche 
finanzielle, materielle und technische Hilfe zu gewähren, um 
die Frontstaatell und andere Nachbarstaaten besser in die Lage 
zu versetzen, einzeIn und gemeinsam verstärkte Bemühungen 
um den Wiederaufbau, die Normalisierung der VerblIItnisse 
und die Entwicklung ihrer Volkswirtschaften zu unternehmen; 

6. ersucht den Generalsekretlir sowie die Organisationen 
und Organe des Systems der Vereinten Nationen, etwsigen 
Hilfeersuchen einzelner Staaten oder der zusfttndigen regiona
len Organisationen zu entsprechen. und fordert alle Staaten 
sowie die zwischenstaatlichen und nichtstaatIichen Organisa
tionen nachdrücklich auf. solchen Ersuchen wohlwollend 
entgegenzukommen; 

1. begrlJßt die jüngsten positiven politischen Entwick
lungen in Angola, Lesotho. Malawi. Mosambik und SÜdafrika; 

8. fordert die Regierungen Angolas und die Nntionale 
Union für die völlige Unabhlingigkeit Angolas auf. sich an die 
Bestimmungen des Protokolls von Lusaka zu halten; 

9. appelliert an alle Staaten sowie an die in Betracht 
kommenden zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organi
sationen, unter anderetn im 'bISammenhang mit der derzeitigen 
Dürre in Teilen der Region die von den Frontstaaten und 
anderen Nachbarstaaten ausgearbeiteten einzelstaatlichen und 
gemeinsamen Notstandsprogramme zur Bewältigung ihrer 
akuten humanitären Notstnndsprobleme zu unterstützen und 
dabei die besonderen Umstände der am meisten betroffenen 
Länder zu berücksichtigen; 

10. appelliert an die internationale Gemeinschaft, die 
Frontstaaten und andere Nachbarstaaten in Ihren Bemühungen 
zur Förderung des Prozesses der regionalen W11'!SChafts
integration. wie in dem Vertrag vom 11. August 1992 über die 
Schaffung der Entwicklungsgwneinschaft des südlichen Afrika 
vorgesehen. zu der heute auch Südafrika gehört, zu unter
stOtzen; 

11. ersucht den GeneraIsekretli. der Generalversammlung 
auf ihrer einundflInfzigsten Tagung über die Fortschritte bei 
der Durchfilbrung dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

N 

93. Plenarsltz.ung 
20. Dezember 1994 

HiLFE FÜR DAS PALÄSTlNENSISCHB VOLK 

Die Generalversammiung. 

unter Hinweis auf die Resolution 1994/29 des W11'!SChafts
und SoziaIrats vom 21. Juli 1994. 

sowie unter Hinweis auf die frlIheren Resolutionen zu 
dieser Frage. 

mit Genugtuung über die am 4. Mai 1?94 in ~ ~urch 
die Regierung des Staates Israel und die ~he 
Befreiungsorganisation, die VwtIeteIin des palästinetlSlSChen 
Volkes, erfolgte Unterzeichnung des ersten Abkommens zur 
DurcbfObrung der Grundsatzerkllig über Regelungen 
betreffend eine vorlllufige Selbstregierung". nIimlich des 
Abkommens über den Clazastreifen und das Gebiet von 
Jericho44 und des Abkommens über die vorbereitende 'Ober
tragung von Befugnissen und Verantwortlicbkeiten vom 
29. August 1994. 

eT7/Slh4ft besorgt über die wirtscbaft1jchen Schwierigkeiten 
und die Beschäftigungsproblwne, mit denen das palästinensi
sche Volk in dem gesamten besetzten Gebiet konfrontiert ist, 

Im Bew14ßtsein der dringenden Notwendigkeit einer 
Verbesserung der wirtscbaftIjchen und sozialen Infrastruktur 
des besetzten Gebietes und der Lebensbedingungen des 
pall1stinensischen Volkes, 

sich dessen bewqJJt. daß Entwicklung in einwn besetzten 
Zustand schwierig ist und am besten unter Bedingungen des 
Priedens und der Stabilität gefördert wird, 

im Lichte der jüngsten Entwicklungen verweisend auf die 
großen wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen. 
denen sich das paIlIstinensische Volk und seine Führung 
gegenübersehen, 

Im Bewqfltsein der dringenden Notwendigkeit interna
tionaler Hilfe für das paIlIstinensische Volk, wobei seine 
Prioritäten zu berücksichtigen sind, 

feststellend, daß vom 20. bis 22. Juni 1994 am Sitz der 
Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, WJSSeI1-
schaft und Kultur das Seminar der Vereinten Nntionen über 
den Bedarf der PaIlistinenser auf dem Gebiet des Handels und 
der Inveatitionen abgehalten wurde. 

mit Genugtuung über die Unterzeichnung der Abkommen 
zwischen der Pallistinensischen Befreiungsorganisation und 
dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nntionen, dem 
ffilfswerk der Vereinten Nationen für Pallistinaflüchtlinge im 
Naben Osten, der Organisation der Vereinten Nntionen für 
Erziehung. WJSSeJlSChaft und Kultur und der Internationalen 
Arbeitsorganisation. 

betonend, daß es notwendig ist, daß die Vereinten Nationen 
an dem Prozeß des Aufbaus pailIstinensischer Institutionen voll 
mitwirken und dem pall1stinensischen Volk weitreichende 
Unterstützung gewähren. namentlich auch Unterstützung in 
den Bereichen Wahlen. Polizeiausbildung und öffentliche 
Verwaltung. 

davon Kenntnis nehmend. daß der Genera1sekretli im Juni 
1994 den Sonderkoordinator der Vereinten Nationen in den 
besetzten Gebieten ernannt hat, 

mit Genugtuung über die Ergebnisse der am I. Oktober 
1993 in Wasbington abgehaltenen Konferenz zur Unterstüt
zung des Friedens im Naben Osten und die Einsetzung des Ad
hoc-Verbindungsausschusses und die von der Weltbank als 
dessen Sekretariat geleistete Arbeit sowie über die Einsetzung 
der Beratungsgruppe, 

sowie mit Genugtuung über die Ergebnisse der Thgnng des 
Ad-Ii.oc-Verbindungsausschusses am 29. und 30. Novwnber 
1994 in Brllssel. 
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nach Behandlung des Berichts des Genera1sekretärs vom 
19. Juli 1994"' • 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs; 

2. dankt dem Generalsekretär fIIr seine rasche Reaktion 
und die Maßnahmen, die er ergriffen hat, um dem pallistinensi
schen Volk Hi1fe zu gewähren; 

3. dankt außerdem den Mitgliedstaaten. den Organen der 
Vereinten Nationen sowie den zwischenstaatlichen und 
nichtstaatIichen Organisationen, die dem palilstinensischen 
VOlk Hi1fe gewährt haben und dies auch weiterhin tun; 

4. unterstreicht die Wichtigkeit der Ernennung des 
Sonderkoordinators der Vereinten Nationen in den besetzten 
Gebieten sowie der unter der Schinnherrschaft des Generalse
kretärs ergriffenen Maßnahmen, die sicherstellen sollen, daß 
ein Koordinierungsmechanismus fIIr die Aktivitäten der 
Vereinten Nationen in den gesamten besetzten Gebieten 
geschaffen wird; 

5. fordert die Mitgliedstaaten. die internationalen 
Fmanzinstitutionen des Systems der Vereinten Nationen, die 
internationalen zwischeostnatlichen und nichtstaatlichen 
Organisationen sowie die regionalen und interregionalen 
Organisationen nachdrllckl/ch mif, dem palJistinensiscen Volk 
in enger Zusammenarbeit mit der Pallistineusischen Befrei
ungsorganisation und über offizielle palästinensische 
Institutionen so rasch und großzügig wie möglich wirtschaftli
che und soziale Hi1fe zu gewähren. mit dem Ziel. bei der 
Entwicklung des Westjordnnlands und Gazas bebilflich zu 
sein; 

6. fordert die zuständigen Organisationen und Organe 
des Systems der Vereinten Nationen mif, in Anbetracht der 
dringenden Bedürfnisse des palästineusischen VOlkes im 
Einklang mit den von der Palästinensischen Behörde festgeleg
ten palästinensischen Prioritäten. mit Schwergewicht auf der 
Durchführung durch einze1staatliche Stellen und dem Aufbau 
von Kapazitiüen. verstärkt Hi1fe zu gewähren; 

7. fordert die Mitgliedstaaten mit Nachdruck mif, ihre 
Märkte fIIr Ausfuhren aus dem WestjorrJanland und Gaza zu 
den günstigsten Bedingungen und im Einklang mit den 
entsprechenden Handelsregeln zu öffnen; 

8. fordert die internationale Gebergemeinschaft mif, die 
Gewährung der zugesagten Hi1fe an das palästinensische Volk 
zu beschleunigen. um seinen dringenden Bedarf zu decken; 

9. schlllgt vor, 1995 unter der Schirmherrschaft der 
Vereinten Nationen ein Seminar über die im Lichte der neuen 
Entwicklungen gegebenen Bedürfnisse der Palästinenser in 
den Bereichen Verwaltung. Management und Finanzwesen 
und die sich dabei stellenden Herausforderungen zu ver
anstalten; 

10. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfzigsten Tagung über den Wirtschafts- und 
Sozialrat einen Bericht über die Durchfilhrung dieser Resolu
tion vorzulegen. der folgendes enthält: 

a) eine Evalnierung der vom palilstinensischen Volk 
tatsächlich erhaltenen Hilfe; 

.. A/49i263-ElI994I\12 und Korr.l. 

b) eine Evalnierung der bislang ungedeckten Bedürfnisse 
mit konkreten Vorschlllgen, wie diesen wirksam entsprochen 
werden kann; 

11. beschließt. in die vorlliufige Tagesordnung ihrer 
fünfzigsten Tagung unter dem Punkt "Verstärkte Koordinie
rung der humanitären Nothilfe und Katastrophenhi!fe der 
Vereinten Nationen, insbesondere der Wlrtschaftssonderhilfe" 
einen Unterpunkt mit dem ntel "Hi1fe fIIr das paliislineusische 
Volk" aufzunehmen. 

93. plentJrsittung 
20. Dezember 1994 

491n internationale Dekade fiir Katastrophenvorbeo
gung 

A 

INTERNATIONALE DEKADE FÜR 
KATAsTROPHENVORBEUGUNG 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 42/169 vom 
11. Dezember 1987. 43n02 vom 20. Dezember 1988, 44n36 
vom 22 Dezember 1989, 45/185 vom 21. Dezember 1990-
46/149 vom 18. Dezember 1991.46/182 vom 19. Dezember 
1991 und 48/188 vom 21. Dezember 1993, 

mit dem Ausdruck Ihrer Unterst/JtvUIg fIIr alle Länder. die 
als Folge von Naturkatastrophen schwere Verluste an Men
schenleben sowie schwerwiegende materielle und wirt
schaftliche Schäden erlitten haben, 

unter Hervorhebung der wichtigen Rolle, die Fachorganisa
tionen und anderen nichtstaatlichen Organisationen, ins
besondere wissenschaftlichen und technischen Vereinigungen. 
humanitären Gruppen und Investitionseiorichtungen bei der 
Durchfilhrung der. Programme und Aktivitäten der von der 
Generalversammlung in ihrer Resolution 44n36 verkündeten 
Dekade fIIr Katastrophenvorbeugung zukommt, 

in Anerkennung der engen Wechselbeziehung zwischen 
Katastrophenvorheugung und bestandfIlhiger Entwicklung. die 
bereits auf der Konfurenz der Ven:inten Nationen über Umwelt 
und Entwicklung erkennt und in der Agenda 2165 berücksich
tigt wurde. 

nach Behandlung der Botschaft von Yokohama" und der 
Strategie von Yokohama fIIr eine sicherere Welt: Leitlinien fIIr 
die Katastrophenvorbeugun&" die Katastrophenvorsorge und 
die Katastrophenmilderung"7, sowie insbesondere ihres 
Aktionsplans, die von der vom 23. bis 27. Mai 1994 in 
Yokohama (Japan) abgehaltenen Weltkonferenz fIIr Katastro
phenvorbeugung verabschiedet wurden, sowie der Empfeh
lungen und Berichte des Hauptausschusses61 und der Fachaus
schOsse" der Konferenz, 

sowie nach Behandlung der HalbzeitüberprOfung der 
Durchfilhrung des Internationa1en Aktionsrahmens fIIr die 

" /IeporI qf Ihe Unlted Nations Coqferent:t1 on Environment tutd Develop
mellt, RIo de Jane/ro, 3-14 JU1U11992 (AICONF.151/2fi1Rev.1 (Val. 1 und 
Vol. IIKorr.l. Val. n. Val. m und Vol. 1IIIKmr.1» (V_Uclmog der 
VoreInten NB1Ionen. BesL-Nr. E.93J.8 und KorrIgenda), Vol. I: Resolutions 
Mopted by Ihe Coqferent:t1. _on I, ADIago n. 

.. S!ohe A/CONF.I7219. Kap. I, Anhang D. 
61 EIxI.. Kap. ~ Anhang I . 
.. EbcI.. Kap. IV. 
" .EIxI.. Kap. v . 




